
ANTRAG ZUR EQUIPMENT-VERSICHERUNG

`CLASSIC´ für SMA-MITGLIEDER
Absender 

Versicherer 

AKTIVAS GmbH
Ludwigstr. 2a, D – 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 – 9047557-0 Fax.: +49 89 – 9047557-20 
Email: foto@aktivas.de 

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 

Antragsteller Frau Herr Firma 

Name, Vorname:  Telefon: 

Straße:  Mobil: 

PLZ, Ort, Land:  Email: 

Bei gewerblicher Nutzung: Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt? ja nein

Versicherungsbeginn 

(frühestens einen Tag nach Eingang)   Datum: (00:00 Uhr)  Dauer: 1 Jahr mit Verlängerungsklausel 

Tarif 

CLASSIC Foto-/Filmequipment:  gem. beigefügter Geräteliste    Pauschaldeklaration
1
          € 

(286257.010) Bürokommunikation:  gem. beigefügter Geräteliste    Pauschaldeklaration
1
          € 

(auch Laptop/Tablet) stationär: €    beweglich:          € Gesamt:           € 

Versicherungsort(e) für „stationär“: 

Selbstbehalt: 0 € 200 €   400 € 

Prämie 

Equipment beweglich €    x Prämiensatz  %  =          € 

stationär €    x Prämiensatz  %  =          € 

Jahresprämie inkl. Vers. Steuer          € 
(Mindestbeitrag 178,50 €) 

1Pauschaldeklaration: Es muss der Gesamtneuwert aller versicherbaren Gegenstände des Fotoequipments 
bzw. – falls gewünscht – der Bürokommunikation angegeben werden. 
Bei Angabe von niedrigeren Summen wird eine Unterversicherung angerechnet! 

Zahlungsweise/-weg 

  jährlich ½ -jährlich (ohne Zuschlag)  ¼ -jährlich (ohne Zuschlag) 

  Überweisung nach Erhalt der Rechnung Abbuchung/Lastschrift (bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen) 

Frühere Schäden / Versicherungen (in den letzten 5 Jahren) 

nein |  Haben oder hatten Sie bereits eine ähnliche Versicherung? ja3 neinSind Schäden eingetreten?  ja2

2
Anzahl, Höhe, Ursache: 

3
Versicherer, VS-Nummer: 

Sonstiges 

Reisegepäck 500 € pauschal auf erstes Risiko beitragsfrei enthalten! 
(Subsidiärdeckung, d.h. eine andere im Schadenfall bestehende Versicherung geht vor) 

Bedingungen 
Die Versicherungsbedingungen VB AKTIVAS-PREMIUM 2008 in der jeweils gültigen Fassung, sowie die weiteren gesetzlich vor- 
geschriebenen Informationen (Produkt-/Pflichtinformationsblatt und Mitteilungspflicht) habe ich erhalten, gelesen und
inhaltlich verstanden. 

Vorläufige Deckung wird gewünscht?  ja nein 
Empfehlenswert bei kurzfristigem Versicherungsbeginn. Die vorläufige Deckung bestätigt Versicherungsschutz bis zum Erhalt  
des Versicherungsscheines und ist kostenfrei bei Annahme des Antrags durch den Versicherer. Sie befreit nicht von der recht- 
zeitigen Bezahlung der Versicherungsprämie nach Erhalt des Versicherungsscheins. 

Datum               Unterschrift Antragsteller

1 Hinweise

Hinweis: Der Antrag ist nur zusammen mit dem beiliegenden Beratungsprotokoll und der Datenschutzerklärung gültig!
Ort 
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AKTIVAS GmbH 
Ludwigstr. 2a, D – 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 – 9047557-0 Fax.: +49 89 – 9047557-20 
Email: foto@aktivas.de 

Beratungsprotokoll und Maklerauftrag - Bitte zusammen mit dem Antrag einreichen

Kunde: 

Anschrift: 

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung
Der Kunde wünscht eine Absicherung seiner technischen Geräte gegen Beschädigung und Verlust. 

1.2. Kundenbedarf 

Wir empfehlen daher den Abschluss einer Fotoapparate-/Equipmentversicherung. 

2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung

2.1. Risikobewertung/Komplexität

Datum Unterschrift Antragsteller 

Dieser Auftrag gilt ausschließlich für die Vermittlung, Verwaltung und Betreuung des obigen Vertrages. Die AKTIVAS GmbH ist 
berechtigt, nach Abstimmung mit mir (uns), den obigen Vertrag umzudecken oder zu kündigen. Die AKTIVAS GmbH unterstützt und 
betreut in meinem (unserem) Interesse Schadenfälle im Zusammenhang mit dem obigen Vertrag. 

4.1. Laufzeit 

Der Maklervertrag ist jederzeit von beiden Seiten kündbar. Bei Kündigung des Maklermandats endet die Versicherung zur nächsten Haupt-
fälligkeit.

4.2. Datenschutzhinweis 
Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, sofern sie zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die 
zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

Der Kunde ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen des obigen Auftrages Daten an Versicherer und Rückversicherer übermitteln und 
empfangen kann. Diese Regelung gilt auch für die Übermittlung von Daten an Untervermittler und Rechtsnachfolger. Sollte der Makler 
seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z. B. im Rahmen der Veräußerung des Geschäftsbe-
triebes), ist der Kunde damit einverstanden, dass der Makler die Vertrags- und Leistungsdaten des Kunden dem übernehmenden Makler 
zur Verfügung stellt. Der Makler wird den Kunden vor Weitergabe der Daten informieren sowie Namen und Anschrift des übernehmenden 
Maklers mitteilen. Der Kunde ist berechtigt, der Datenübermittlung an den übernehmenden Makler zu widersprechen. Im Übrigen ver-
weisen wir auf die diesem Antrag beiliegende "Einwilligungserklärung und Datenschutzinformation", die diesen Hinweisen vorgeht.

Ort

Beschädigungen oder Verlust der technischen Geräte können große finanzielle Verluste bedeuten. Versicherungen tragen dazu bei, dieses 
Risiko für den Kunden zu verringern. 

Technische Geräte werden sowohl mobil als auch stationär eingesetzt. Vor allem im mobilen Einsatz sind sie umfangreichen Gefahren aus-
gesetzt. 

3. Die Kurzinformation der AKTIVAS GmbH, in der jeweils gültigen Fassung, habe ich gelesen.

4. Maklerauftrag

Hiermit beauftrage(n) ich (wir) die AKTIVAS GmbH mit sofortiger Wirkung für mich (uns) als Versicherungsmakler tätig zu werden.

2.2. Rat und Begründung 
Wir empfehlen daher den Abschluss einer speziell auf die Risikoerfordernisse eines Fotografen zugeschnittenen Fotoapparate-/Equip-
mentversicherung. Die AKTIVAS GmbH hat ein spezielles Deckungskonzept für diese technischen Geräte entwickelt, das diesen 
Bedürfnissen gerecht wird. 

Geräte, die gegen Entgelt von Ihnen vermietet werden, sind grundsätzlich nicht mitversichert. Leih-/Mietgeräte sind nur mitversichert, 
wenn sie bei einem professionellen Leihbetrieb ausgeliehen werden.

Im Schadenfall ist ein geeigneter Eigentumsnachweis zu erbringen.

2.3. Kundenentscheidung 
Der Kunde wünscht die Absicherung der Risiken, denen seine technischen Geräte ausgesetzt sind, und den Abschluss der angebotenen 
Fotoapparate-/Equipmentversicherung. 

Ich willige ein, dass mir die AKTIVAS GmbH per E-Mail/Post einen Newsletter mit weiteren Informationen und Angeboten für Foto-
grafen zu Werbezwecken übersendet. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit in jeder angemessenen Form widerrufen.
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SEPA-Lastschriftmandat 

Antragsteller 

(bitte nur ausgefüllt dem Antrag beifügen, wenn Abbuchung/Lastschrift gewünscht wird) 

Ich ermächtige die ALTE Leipziger Versicherung AG (AL), Alte Leipziger Platz 1, D - 61440 Oberursel (Gläubiger-Identifikations- 
nummer DE14ZZZ00000082458), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der AL auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN: BIC: 

Name und Ort der Bank: 

Ggf. abweichender Kontoinhaber: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort, Land: 

Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber 

AKTIVAS GmbH 
Ludwigstr. 2a, D – 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 – 9047557-0 Fax.: +49 89 – 9047557-20 
Email: foto@aktivas.de 

zum Antrag vom
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Name: Stand/ Datum:

Falls vorsteuerabzugsberechtigt: Vers.-Summe bitte netto erfassen!

Pos- 
Nr.

Gegenstand Hersteller Typ / Modell Brennweite / 
Lichtstärke 

Geräte- bzw.- 
Seriennummer 

Vers.-Summe 
€ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Gesamtversicherungssumme (ohne Mehrwertsteuer, falls vorsteuerabzugsberechtigt):

Aufteilung (nur Tarif CLASSIC):
beweglich:
stationär:

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt: ja  nein 

Veränderungen der Versicherungssumme (Neuzugänge oder Abgänge) bitten wir aufzugeben. 
Bei Zukäufen ist das Kaufdatum erforderlich. 

AKTIVAS GmbH 
Ludwigstr. 2a, D – 85622 Feldkirchen 
Tel.: +49 89 – 9047557-0 Fax.: +49 89 – 9047557-20 
Email: foto@aktivas.de 

Geräteverzeichnis zur Equipment-Versicherung

Ort Datum Unterschrift
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Einwilligungserklärung und Datenschutz-Information 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des betrieblichen Daten- 

schutzbeauftragten
Diese Datenschutz-Information gilt für die Verantwortlichen der Datenverarbeitung:
• AKTIVAS GmbH, Ludwigstr. 2a, D-85622 Feldkirchen
• Bei Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten: Der betriebliche Datenschutzbeauftragte

von AKTIVAS GmbH ist unter obiger Anschrift, zu Hd. Peter Brandmann bzw. via folgender E-Mail
peter.brandmann@t-online.de erreichbar.
Jeder Betroffene, gleich ob Kunde oder versicherte Person, kann sich bei allen Fragen an den
Datenschutzbeauftragten wenden.

2. Kunde*:

Anschrift*:

3. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

• Die allgemeinen gesetzlichen Regelungen geben für die Verarbeitung von besonderen persönlichen
Daten, z.B. Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, keine ausreichende Grundlage.

• Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten stellt Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, b
DSGVO dar.

• Kunde und versicherte Person willigen daher ausdrücklich in die Speicherung und Verarbeitung und
mögliche Weitergabe von allen personenbezogenen Daten, insbesondere der besonderen persönlichen
Daten, z. B. Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, durch den Makler und dessen
Kooperationspartner zum Zwecke der Verwaltung und Vermittlung von Versicherungsverträgen ein.

• Der Makler darf die Daten des Kunden und der versicherten Person, insbesondere auch die Gesund-
heitsdaten, zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen und zur Einholung von Gutachten und zu fach-
lichen Stellungnahmen an beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen weitergeben.

• Die Einwilligung gilt im Rahmen des Maklervertrags zwischen Kunde und Makler. Sie ist unabhängig vom
jeweiligen Versicherungsantrag. Sie gilt auch, wenn der Versicherungsvertrag nicht zustande kommt. Sie
gilt für weitere Anträge fort.

4. Befugnis der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Maklers
Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Arbeitnehmer, Empfehlungsgeber und sonstige Erfüllungs-
gehilfen, die mit dem Makler eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes beachten, seine personenbezogenen Daten, insbesondere auch den Finanzstatus und
die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Kunden und dem
Versicherer verwenden dürfen.

5. Befugnis der Vertragspartner des Maklers (Versicherer)
• Kunde und versicherte Person willigen ein, dass Daten, soweit es für die Risikobeurteilung oder für die

Leistungsfallprüfung erforderlich ist, an die potenziellen Vertragspartner (z. B. Versicherer) weiter-
gegeben werden dürfen.

• Die potenziellen Vertragspartner sind berechtigt, sämtliche vertragsrelevanten Daten, darunter auch
die Gesundheitsdaten, zu prüfen und sowohl für den Abschluss als auch die weitere Vertragsdurch-
führung im Rahmen des beabsichtigten Vertragszwecks zu speichern und zu verwenden.

• Eine vertrauliche Übermittlung an Rück- oder Mitversicherer zur Risikobeurteilung im Rahmen des
vertraglichen Zwecks ist den Vertragspartnern gestattet.

*Pflichtfelder
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6. Befugnis der Kooperationspartner des Maklers
Der Makler arbeitet im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern
zusammen. Die bevollmächtigten Kooperationspartner erhalten die zur auftragsgemäßen Umsetzung
notwendigen Kundendaten und verwenden, speichern oder geben diese weiter im Rahmen dieser
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. Der Kunde erteilt den Kooperationspartnern die
datenschutzrechtliche Einwilligung, insbesondere auch für sensible persönliche Daten (z. B. Gesundheits-
daten).

7. Speicher-/Löschfristen
• Die Daten des Kunden und der versicherten Person werden beim Makler im Rahmen der gesetzlichen

Bestimmungen nach Vertragsbeendigung mit dem Makler und Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen gelöscht. Die Löschfristen können sich aufgrund Rechtsverteidigung entsprechend
verlängern.

• Kunden und versicherte Person willigen ein, dass der Löschanspruch gesicherte Backup-Systeme nicht
einbezieht und im Sinne einer Sperrung der Daten durchgeführt wird.

8. Rechte der Betroffenen
Die Betroffenen haben die Rechte nach Kapitel 3 der DSGVO (Art. 12 bis 23 DSGVO), insbesondere das
Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Makler zu

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf und der Makler nicht mehr weiter tätig sein kann;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre vom Makler verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht beim Makler erhoben wurden, sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung ihrer beim
Makler gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, sie aber deren Löschung ablehnen und der Makler die Daten nicht mehr benötigt, sie jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder sie gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO ihre personenbezogenen Daten, die sie dem Makler bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsorts oder Arbeitsplatzes oder Sitzes des
Maklers wenden.

FoV-SMA-03/2019 6/12



9. Keine Übertragung von Daten in Drittländer
Der Makler beabsichtigt nicht, die Daten des Kunden und der versicherten Person in Drittländer zu
übertragen.

10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Der Makler verwendet keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling.

11. Notfallklausel für Vertretungsfälle
• Kunde und versicherte Person willigen ein, dass sich der Makler von einem anderen zugelassenen

Makler vertreten lassen darf. Erforderliche Vertretungsfälle sind insbesondere Vorkommnisse
während der Urlaubsabwesenheit des Maklers, bei Erkrankung, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder
im Todesfall.

• Die erforderliche Vertretung im Kundeninteresse wird vom folgenden Makler übernommen:
AKTIVAS GmbH, Ludwigstr. 2a, D-85622 Feldkirchen

• Im Vertretungsfalle wird der Vorgenannte als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht für den Makler
tätig. Kunde und versicherte Person sind hiermit einverstanden.

12. Widerruf
• Erteilte Einwilligungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen

werden.
• Die von dem Widerruf betroffenen Unternehmen, Kooperationspartner und Vertragspartner des

Maklers werden unverzüglich über den Widerruf informiert und verpflichtet, unmittelbar
entsprechend den Regelungen der DSGVO und des BDSG zu reagieren. Eine Beschwerde an das
zuständige Landesamt für Datenschutzaufsicht ist jederzeit möglich.

 

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Derzeit finden 
noch laufend Veränderungen aufgrund fehlender Durchführungsverordnung statt. 
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Datum Unterschrift Antragsteller Ort
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AKTIVAS-Fotoapparateversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Februar 2018) 

Unternehmen: 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Deutschland 

Produkt: 
AKTIVAS_FOTOAPPARATE 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen In-
formationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.  

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Fotoapparate-/Fotoequipmentversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Ihnen ein Schaden an den versicherten Sachen, 
beispielsweise Ihren Fotoapparaten, finanziell ersetzt wird. 

Was ist versichert? 
 Abhandenkommen, Zerstörung oder Beschädigung eines 

versicherten Fotoapparates/Equipment; 
 als Folge aller Gefahren, denen das Gerät während der Dauer 

der Versicherung ausgesetzt ist. 
Was ersetzt wird 
 Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages 

die Wahl, die Versicherungssummen durch Einzel- oder 
Pauschaldeklaration festzulegen. 

 Werden versicherte Sachen zerstört oder gehen verloren, 
ersetzen wir, entsprechend der von Ihnen gewählten Dekla-
rationsform, entweder den gemäß Geräteliste festgelegten Wert 
oder maximal den Neuwert. 

 Bei Beschädigungen ersetzen wir den Reparaturwert, höchs-
tens jedoch den Versicherungswert. Versicherungssumme 

 Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen im Ver- 
sicherungsvertrag. 

Was ist nicht versichert? 
 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-

mittel z. B. Entwicklerflüssigkeiten, Toner, Kühl- und Lösch-
mittel, Farbbänder, Rasterscheiben, Pipetten, Reagenzgefäße; 

 Werkzeuge aller Art; 
 sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 

Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgetauscht werden 
müssen, z. B. Sicherungen, Batterien. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind z. B.: 
! Schäden, durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-

dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung der versicherten
Sachen; 

! Schäden an Sachen, die gegen Entgelt vermietet/verliehen 
wurden;

! Nichteinhalten von gesetzlichen, behördlichen sowie
vertraglich vereinbarten Sicherungsvorschriften.

Wo bin ich versichert? 
 Die Versicherung gilt für den im Versicherungsschein vereinbarten Bereich. 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. 
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.
- Bringen Sie bitte Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige.

Wann und wie zahle ich? 
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen 
müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie kön-
nen uns die Prämie überweisen oder uns ermächtigen, die Prämie von Ihrem Konto einzuziehen. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie die erste oder einmalige 
Versicherungsprämie gezahlt haben. 
Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Verträge mit fortlaufender Prämienzahlung verlängern sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsklausel), außer Sie oder wir 
kündigen diesen Vertrag. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das 
muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. möglich nach dem Eintritt des Versicherungsfalles. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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Pflichtinformationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
AKTIVAS Fotoapparate-/Fotoequipment-Versicherung 
 
Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV), sind wir als Versicherer verpflichtet Ihnen die 
nachstehenden Informationen in der vorgegebenen Reihenfolge zu übermitteln. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identität des Versicherers 
 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Alte Leipziger Platz 1 
61440 Oberursel 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christoph Bohn 
Vorstand: Kai Waldmann, Sven Waldschmidt  
Sitz Oberursel (Taunus) 
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585 
USt.-ID.Nr. DE 811189884 
St.-Nr. 807/V90807004611 (VersStG) 
 
2. Identität eines Vertreters in der EU 
in dem Sie Ihren Wohn-oder 
Geschäftssitz haben 
 
entfällt 
 
3. Ladungsfähige Anschrift des 
Versicherers 
 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
vertreten durch den Vorstand  
Herrn Kai Waldmann u. Herrn Sven Waldschmidt 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
 
4. Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers und zuständiges 
Aufsichtsamt 
 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb von 
Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen. 
 
Zuständiges Aufsichtsamt: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
5. Angaben für das Bestehen eines 
Garantiefonds u.ä. 
 
Bei Versicherungen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb 
der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen 
besteht, sind generell keine Garantiefonds eingerichtet.  
 
6. Wesentliche Merkmale der 
Versicherungsleistung 

 
Im Rahmen des Vertrages gelten die Versicherungs- 
bedingungen für die AKTIVAS-Premium-Versicherung (VB 
AKTIVAS-Premium 2008) 
 
sowie die weiteren Bestimmungen, die sich im Bezug auf den 
Vertrag aus 
 
dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 
der Zivilprozessordnung (ZPO) 
 
ergeben. 
 
Versicherungsschutz im Rahmen des Versicherungsvertrages 
besteht gegen Abhandenkommen , Zerstörung  oder 
Beschädigung eines versicherten Fotoapparates/Equipments als 
Folge aller Gefahren, denen das Gerät während der Dauer der 
Versicherung ausgesetzt ist. 
 
Nähere Einzelheiten zu Gegenstand und Geltungsbereich 
entnehmen Sie bitte den Ziffern 1,2 und 3 der VB AKTIVAS-
Premium 2008. 
 
7. Gesamtpreis der Versicherung 
 
Die Gesamtprämie richtet sich nach der von Ihnen aufgegebenen 
Versicherungssumme. Die sich daraus ergebene Gesamtprämie 
ist dem Versicherungsschein zu entnehmen. In der 
Gesamtprämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer enthalten.  
 
8. Zusätzliche anfallende Kosten sowie 
weitere Steuern, Gebühren oder Kosten 
 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen 
keine weiteren Kosten an. Wir weisen darauf hin, dass bei 
Prämienverzug zusätzliche Kosten, wie z.B. Mahngebühren 
entstehen können. 
 
9. Zahlung und Erfüllung 
 
Die unter Punkt 7 aufgeführten Prämien sind im Voraus für den 
genannten Zeitraum fällig.  
 
Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ihrem 
Konto angewiesen wurde und dieses eine ausreichende Deckung 
zur Durchführung der Überweisung aufweist. Sollte die 
Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die 
Prämienschuld mit der Einzahlung der fälligen Prämie beim 
entsprechenden Geldinstitut als erfüllt.  
 
Bei Einzug der Prämie im SEPA-Lastschriftmandat ist die 
Prämienschuld erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Abbuchung das 
angegebene Konto eine ausreichende Deckung aufweist, die die 
Vornahme der Abbuchung gestattet.  
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10. Gültigkeit der zur Verfügung 
gestellten Informationen 
 
An die Ihnen erteilten Informationen halten wir uns bis auf 
Widerruf gebunden.  
 
11. Hinweise auf mögliche 
Schwankungen der verwendeten 
Finanzinstrumente 
 
Beim Betrieb der AKTIVAS-Fotoapparate-/Equipment-
Versicherung werden keine Finanzierungsinstrumente 
verwendet.  
 
12. Angaben über das 
Zustandekommen des Vertrages 
 
Der Versicherungsvertrag ist abgeschlossen, wenn wir Ihren 
Antrag durch Übersendung des Versicherungsscheines 
annehmen. 
 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechtes – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und in der Police angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte 
Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
 
Wird die Prämie von Ihnen nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt gezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.  
 
 

13. Widerrufsrecht 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Ihnen der 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform zugegangen sind und wir Ihre 
Vertragserklärung erhalten haben. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel  
Telefax: 06171 66 6320  
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf 
die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen 
Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie bzw. 1/30 der 
Monatsprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, an 
denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Höhe der 
Prämie entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Die 

Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsver-
tragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit 
dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt 
vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf 
weder vereinbart noch verlangt werden. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Zu Änderungen von bestehenden 
Verträgen gilt 
 
Wurde mit dem Versicherungsausweis ein bereits bestehender 
Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich das 
Widerrufsrecht nur auf die erweiterten oder geänderten 
Vertragsteile. 
  
14. Vertragslaufzeit 
 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die Laufzeit 
verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn Sie nicht spätestens 
drei Monate vor Ablauf durch eine Partei in Textform 
gekündigt wird. 
 
15. Beendigung eines Vertrags 
 
Der Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggfs. auch 
vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt 
werden. Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir 
nachstehend auf. 
 
Kündigung zum Ablauf 
Gemäß Punkt 14 kann der Vertrag zum vereinbarten 
Vertragsablauf gekündigt werden. Sofern mit Ihnen keine 
abweichende Vereinbarung getroffen worden ist, ist die 
Kündigung spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten 
Ablauftermin an den Versicherer zu senden. 
 
Kündigung nach Schaden 
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die 
Möglichkeit den vom Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines 
Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zu kündigen. Die Kündigung kann nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, als zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode.  
 
Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, erlischt der Versicherungsvertrag, jedoch frühestens zu dem 
Zeitpunkt zu dem wir Kenntnis vom Wegfall des Risikos erlangt 
haben.  
 
Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des 
Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 
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Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne 
dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend 
ändert, können Sie den betreffenden Vertrag mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhungen, kündigen. Gleiches gilt, wenn sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass die 
Prämie entsprechend angepasst wird. 
 
Bitte beachten Sie für die vorgenannten Punkte, dass eine 
etwaige Kündigung grundsätzlich in Textform gegenüber der 
ALTE LEIPZIGER zu erfolgen hat. Entscheidend für die 
Rechtzeitigkeit ist das Datum des Poststempels. 

 
16. Rechtsgrundlagen bei 
Vertragsanbahnung 
 
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
17. Anwendbares Recht und 
zuständiges Gericht 
 
Für Vertragsverhältnisse gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Gerichtsstand im Rahmen der Verträge 
ergibt sich aus den §§ 13, 17, 21 und 29 Zivilprozessordnung 
(ZPO). Der Wortlaut dieser Paragrafen ist der 
Versicherungspolice beigefügt.  
 
 
18. Sprache 
 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche 
Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit ist deutsch. 
 
 
19. Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren 
 
Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit 
einer Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können Sie 
sich an den Servicebeauftragten des Vorstandes wenden. 
 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Servicebeauftragter des Vorstandes 
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 
E-Mail: servicebeauftragter@alte-leipziger.de 
 
Sollte Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie den 
Versicherungsombudsmann einschalten. Unser Unternehmen ist 
Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V..  
Der Ombudsmann ist eine unabhängige 
Verbraucherschlichtungsstelle. Er überprüft kostenfrei für Sie, 
ob wir korrekt gehandelt haben. 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 0800 36 96 000, Fax: 0800 36 99 000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Wenn Sie Ihren Vertrag online, beispielsweise über unsere 
Internetseite, abgeschlossen haben, steht Ihnen die von der 
Europäischen Kommission eingerichtete Plattform zur Online-
Streitbeilegung zur Verfügung.  
 

Die Plattform ist unter folgendem Link zu erreichen: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
 
20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
 
Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde prüft vor 
allem, ob ein Unternehmen die für den Betrieb des 
Versicherungsgeschäftes geltenden gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Vorschriften beachtet. Den konkreten 
Einzelfall kann sie dabei grundsätzlich aber nicht rechtsverbindlich 
entscheiden. Hierfür sind die Zivilgerichte zuständig. 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
 

21. Besondere Vereinbarungen 
 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der 
Versicherer durch Aufnahme in den Versicherungsschein 
oder Nachtrag bestätigt. 

mailto:servicebeauftragter@alte-leipziger.de
mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de


Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht  

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsge-
mäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Um-
stände anzugeben, denen Sie nur eine geringe Bedeutung 
beimessen.  
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), 
die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen 
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der  

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, 
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 

in Textform nachzuholen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz ge-
fährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?  
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach de-
nen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrer-
heblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet.  

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt wird?  
Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.  
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand  
 weder für den Eintritt oder die Feststellung des

Versicherungsfalles
 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer

Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.  
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.  
Kündigung  
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  

Vertragsänderung  
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über 
die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.  

Ausübung unserer Rechte  
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf 
die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzei-
ge kannten.  
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben.  

Stellvertretung durch eine andere Person  
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine ande-
re Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis 
und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt:  
Wird mit diesem Antrag ein bereits bestehender Vertrag er-
weitert oder geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die 
Folgen der gesetzlichen Anzeigepflicht nur auf die erweiter-
ten oder geänderten Vertragsteile.  
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